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Aufgrund des

1. § 32 Satz 1 des Infektionsschutzgeset
zes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
27. März 2020 (BGBl. I S. 587),

2. § 8 Abs. 1 Nr. 1 des Hessischen Laden
öffnungsgesetzes vom 23. November
2006 (GVBl. I S. 606), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 13. Dezember 2019
(GVBl. S. 434),

3. § 89 Abs. 1 Satz 1 des Hessischen Ge
setzes über die öffentliche Sicherheit
und Ordnung vom 14. Januar 2005
(GVBl. I S. 14), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 7. Mai 2020 (GVBl. S. 318),

verordnet die Landesregierung:

Artikel 11)

Änderung der Zweiten Verordnung
zur Bekämpfung des CoronaVirus

Die Zweite Verordnung zur Bekämpfung
des CoronaVirus vom 13. März 2020 (GVBl.
S. 153), zuletzt geändert durch Verordnung
vom 18. Mai 2020 (GVBl. S. 334), wird wie
folgt geändert:

1. Die §§ 2 bis 4 werden durch die folgen
den §§ 2 bis 4 ersetzt:

„§ 2

(1) Kindertageseinrichtungen und
Kinderhorte nach § 33 Nr. 1 des lnfekti
onsschutzgesetzes und Kindertagesein
richtungen nach § 25 des Hessischen
Kinder und Jugendhilfegesetzbuchs
vom 18. Dezember 2006 (GVBl. I 
S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 13. September 2018 (GVBl. 
S. 590), dürfen, ausgenommen in den
Fällen des Abs. 2, durch Kinder nicht
betreten werden. Die Personensorgebe
rechtigten haben für die Erfüllung dieser
Verpflichtung Sorge zu tragen.

(2) Abs. 1 gilt nicht, wenn

1. beide Erziehungsberechtigten be
rufstätig sind und eine Erziehungs
berechtigte oder ein Erziehungsbe
rechtigter zu einer der in der Anlage
genannten Personengruppen gehört,

2. es sich um ein Kind einer Schülerin,
eines Schülers oder einer oder eines
Studierenden handelt, die oder der
nach § 3 Abs. 1 unterrichtet wird,

3. es sich um ein Kind einer oder eines
berufstätigen oder studierenden Al
leinerziehenden im Sinne des § 21
Abs. 3 des Zweiten Buches Sozial
gesetzbuch handelt,

4. die Betreuung eines Kindes in einer
Kindertageseinrichtung aufgrund ei
ner Entscheidung des zuständigen
Jugendamtes zur Sicherung des Kin
deswohls dringend erforderlich ist,

5. für ein Kind der Bescheid des zu
ständigen Sozialhilfeträgers über die
Gewährung einer Maßnahmenpau
schale nach der Vereinbarung zur In
tegration von Kindern mit Behinde
rung vom vollendeten ersten Le
bensjahr bis zum Schuleintritt in Ta
geseinrichtungen für Kinder vom 
1. August 2014 in der jeweils gelten
den Fassung vorliegt,

6. durch das Betretungsverbot im Ein
zelfall für Eltern und Kinder eine vom
zuständigen Jugendamt bescheinig
te besondere Härte entsteht, die sich
durch außergewöhnliche und
schwerwiegende Umstände von den
durch den Wegfall der regelhaften
Betreuung allgemein entstehenden
Härten abhebt,

7. es sich um Kinder handelt, die der
Träger im Rahmen der Betreuungs
kapazitäten der Kindertageseinrich
tung zusätzlich aufnimmt.

Die Einrichtung kann einen Nachweis
über die Zugehörigkeit zu einer der in
der Anlage genannten Personengrup
pen fordern; in Zweifelsfällen entschei
det die zuständige Ordnungsbehörde.
Die in Nr. 11 der Anlage genannten Per
sonen dürfen ihre eigenen Kinder mit
Ausnahme der Kinder nach Abs. 3 in
das Betreuungsangebot einbeziehen.
Übersteigt in den Fällen des Satz 1 
Nr. 7 die Nachfrage nach Betreuungs
plätzen die Betreuungskapazitäten des
Trägers, trifft dieser im Einvernehmen
mit dem zuständigen Jugendamt eine
Auswahlentscheidung.

(3) Abs. 2 gilt nicht, wenn die Kinder
oder die Angehörigen des gleichen
Hausstandes Krankheitssymptome für
COVID19 aufweisen oder in Kontakt zu
infizierten Personen stehen oder seit
dem Kontakt mit infizierten Personen
noch nicht 14 Tage vergangen sind.
Satz 1 gilt nicht, soweit Angehörige des
gleichen Hausstandes aufgrund ihrer
beruflichen Tätigkeit nach Nr. 10 der An
lage in Kontakt zu infizierten Personen
stehen.

(4) In Einrichtungen nach Abs. 1 täti
ge Personen dürfen nicht beschäftigt
werden, wenn sie Krankheitssymptome
für COVID19 aufweisen, in Kontakt zu
infizierten Personen stehen oder seit
dem Kontakt mit infizierten Personen
noch nicht 14 Tage vergangen sind.

§ 2a

Erlaubnispflichtige Kindertagespfle
gestellen nach § 43 Abs. 1 des Achten
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Buches Sozialgesetzbuch dürfen durch
Kinder nicht betreten werden, wenn sie,
die Angehörigen des gleichen Haus
standes oder die Tagespflegeperson
Krankheitssymptome für COVID19 auf
weisen oder in Kontakt zu infizierten
Personen stehen oder seit dem Kontakt
mit infizierten Personen noch nicht 
14 Tage vergangen sind. Satz 1 gilt
nicht, soweit Angehörige des gleichen
Hausstandes aufgrund ihrer beruflichen
Tätigkeit nach Nr. 10 der Anlage in Kon
takt zu infizierten Personen stehen.

§ 3

(1) Der Unterricht und andere regulä
re schulische Veranstaltungen an Ein
richtungen nach § 33 Nr. 3 des Infekti
onsschutzgesetzes haben so zu erfol
gen, dass ein Mindestabstand von 
1,5 Metern zwischen Personen sicher
gestellt werden kann. Die Gruppengrö
ße darf in der Regel 15 Personen nicht
überschreiten. Die Empfehlungen des
Robert KochInstituts zur Hygiene sind
einzuhalten.

(2) Schülerinnen, Schüler und Stu
dierende dürfen den Präsenzunterricht
und andere reguläre schulische Veran
staltungen an Einrichtungen nach § 33
Nr. 3 des Infektionsschutzgesetzes nicht
besuchen

1. wenn sie oder die Angehörigen des
gleichen Hausstandes Krankheits
symptome für COVID19 aufweisen
oder in Kontakt zu infizierten Perso
nen stehen oder seit dem Kontakt
mit infizierten Personen noch nicht
14 Tage vergangen sind, oder

2. wenn sie krankheitsbedingt, auf
grund ihres Alters oder des Stands
ihrer geistigen, körperlichen und mo
torischen oder emotionalen und so
zialen Entwicklung nicht in der Lage
sind, den Mindestabstand einzuhal
ten.

Ihr Fehlen gilt als entschuldigt. Satz 1
Nr. 1 gilt nicht, soweit Angehörige des
selben Hausstandes aufgrund ihrer be
ruflichen Tätigkeit nach Nr. 10 der Anla
ge in Kontakt zu infizierten Personen
stehen.

(3) An den Schulen für Kranke ent
scheidet die Schulleiterin oder der
Schulleiter nach Anhörung der Eltern
und in Absprache mit dem Klinikperso
nal im Einzelfall über die Beschulung.

(4) Die Präsenzpflicht der Lehrkräfte,
der sozialpädagogischen Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter sowie der Schullei
tungsmitglieder an den öffentlichen
Schulen entfällt, wenn sie Krankheits
symptome für COVID19 aufweisen, in
Kontakt zu infizierten Personen stehen
oder seit dem Kontakt mit infizierten
Personen noch nicht 14 Tage vergan
gen sind. Satz 1 gilt nicht, soweit Ange
hörige desselben Hausstandes auf
grund ihrer beruflichen Tätigkeit nach
Nr. 10 der Anlage in Kontakt zu infizier
ten Personen stehen.

(5) Auf Antrag werden von der Teil
nahme am schulischen Präsenzbetrieb
an den öffentlichen Schulen befreit:

1. Schülerinnen, Schüler und Studie
rende, Lehrkräfte, sozialpädagogi
sche Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter, wenn sie oder Personen, mit de
nen sie in einem Hausstand leben,
bei einer Infektion mit dem SARS
CoV2Virus aufgrund einer vorbe
stehenden Grunderkrankung oder
Immunschwäche dem Risiko eines
schweren Krankheitsverlaufs ausge
setzt sind,

2. Schülerinnen, Schüler und Studie
rende, wenn Personen, mit denen
sie in einem Hausstand leben, über
60 Jahre alt sind, sowie

3. Lehrkräfte, sozialpädagogische Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter, die
selbst über 60 Jahre alt sind.

Eine Befreiung von Lehrkräften nach
Satz 1 Nr. 1 oder 3 gilt nicht für die
Wahrnehmung von Verwaltungsaufga
ben sowie für die Teilnahme an Dienst
versammlungen, Dienstgesprächen, Ab
stimmungsgesprächen mit Kolleginnen
oder Kollegen, Konferenzen der Lehr
kräfte und ähnliche Besprechungen in
Präsenzform, bei denen länger als 
15 Minuten andauernde Kontakte zu
Schülerinnen, Schülern oder Studieren
den ausgeschlossen sind. Einem Antrag
nach Satz 1 Nr. 1 ist eine ärztliche Be
scheinigung der Grunderkrankung oder
Immunschwäche beizufügen, es sei
denn, der Schule oder der personalfüh
renden Stelle liegt bereits ein hinrei
chender Nachweis des Risikos vor.

(6) In den Fällen des Abs. 5 besteht
die Arbeits oder Dienstverpflichtung der
Lehrkräfte sowie der sozialpädagogi
schen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
im Dienst des Landes sowie die Pflicht
der Schülerinnen, Schüler und Studie
renden, an anderen schulischen Lehr
angeboten teilzunehmen, im Übrigen
fort. Dasselbe gilt in den Fällen des 
Abs. 2 und 4, sofern die Lehrkräfte, die
sozialpädagogischen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter im Dienst des Landes
sowie die Schülerinnen, Schüler und
Studierenden nicht selbst erkrankt sind.

(7) Die in den Einrichtungen nach 
§ 33 Nr. 3 des Infektionsschutzgesetzes
befindlichen Lehrkräfte, sozialpädagogi
schen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sowie Betreuungskräfte sollen Betreu
ungsangebote für Kinder im Sinne des 
§ 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und 6 mit
Ausnahme der Kinder im Sinne des § 2
Abs. 3 bis einschließlich der Klassen
stufe 6 anbieten. Die in ganztägigen An
geboten tätigen Dritten können ihre Be
schäftigten auch zur Unterstützung der
Betreuungsangebote einsetzen. Einbe
zogen werden sollen auch Kinder, deren
Betreuung aufgrund einer Entscheidung
des zuständigen Jugendamtes, der zu
ständigen Schulpsychologin oder des
zuständigen Schulpsychologen zur Si
cherung des Kindeswohls dringend er
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forderlich ist. Für Kinder im Sinne des 
§ 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und 6 mit
Behinderungen oder Anspruch auf son
derpädagogische Förderung mit Aus
nahme von Kindern im Sinne des § 2
Abs. 3 soll die Betreuung auch über die
Klassenstufe 6 hinaus angeboten wer
den, soweit deren Entwicklungsstand es
erfordert. Satz 1 bis 4 gelten nicht, so
weit die Schülerinnen und Schüler un
terrichtet werden. Die Organisation die
ser Betreuungsangebote obliegt der
Schulleitung. Die in Satz 1 genannten
Personen dürfen ihre eigenen Kinder
mit Ausnahme der Kinder nach § 2 
Abs. 3 in das Betreuungsangebot einbe
ziehen.

§ 4

(1) Menschen mit Behinderungen
dürfen Werkstätten für Menschen mit
Behinderungen nach § 219 Abs. 1 des
Neunten Buches Sozialgesetzbuch oder
Tagesstätten nach § 219 Abs. 3 des
Neunten Buches Sozialgesetzbuch so
wie Arbeitsbereiche anderer Leistungs
anbieter nach § 60 des Neunten Buches
Sozialgesetzbuch nicht betreten, wenn

1. sie sich in besonderen Wohnformen
nach § 71 Abs. 4 Nr. 3 des Elften Bu
ches Sozialgesetzbuch befinden,

2. sie bei einer Infektion mit SARS
CoV2 dem Risiko eines schweren
Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind,

3. sie nicht in der Lage sind, die not
wendigen Hygiene und Abstandsre
geln nach Abs. 5 unter Zuhilfenahme
der üblichen Unterstützungsleistun
gen einzuhalten,

4. sie oder die Angehörigen des glei
chen Hausstandes Krankheitssymp
tome für COVID19 aufweisen oder
in Kontakt zu infizierten Personen
stehen oder seit dem Kontakt mit in
fizierten Personen noch nicht mehr
als 14 Tage vergangen sind, oder

5. in der Werkstatt oder dem Arbeitsbe
reich ein nach dem Infektionsschutz
gesetz meldepflichtiges Infektionsge
schehen oder eine bestätigte Infekti
on mit SARSCoV2 vorliegt.

(2) Menschen mit Behinderungen
dürfen Tagesförderstätten nach § 219
Abs. 3 des Neunten Buches Sozialge
setzbuch nicht betreten, wenn

1. sie sich in besonderen Wohnformen
nach § 71 Abs. 4 Nr. 3 des Elften Bu
ches Sozialgesetzbuch befinden,

2. sie bei ihren Erziehungsberechtig
ten, Eltern oder anderen Angehöri
gen wohnen und ihre Betreuung si
chergestellt ist,

3. sie alleine oder in Wohngruppen
wohnen und sich selbständig versor
gen können oder eine Betreuung er
halten,

4. sie oder die Angehörigen des glei
chen Hausstandes Krankheitssymp
tome für COVID19 aufweisen oder

in Kontakt zu infizierten Personen
stehen oder seit dem Kontakt mit in
fizierten Personen noch nicht mehr
als 14 Tage vergangen sind, oder

5. in der Einrichtung ein nach dem In
fektionsschutzgesetz meldepflichti
ges Infektionsgeschehen oder eine
bestätigte Infektion mit SARSCoV2
vorliegt.

(3) Das Betretungsverbot nach 
Abs. 1 oder 2 gilt nicht für Menschen mit
Behinderungen nach Abs. 1 Nr. 1 oder
Abs. 2 Nr. 1, wenn die besondere
Wohnform unmittelbar räumlich mit der
Werkstatt für Menschen mit Behinderun
gen, Tagesstätte oder Tagesförderstätte
verbunden ist und sich dort keine weite
ren Menschen mit Behinderungen auf
halten.

(4) Die Werkstatt, die Einrichtung
oder der andere Leistungsanbieter hat
in den Fällen des Abs. 1 Nr. 3 und 
Abs. 2 Nr. 2 eine Notbetreuung im not
wendigen Umfang sicherzustellen, wenn

1. ein in der Häuslichkeit lebender Er
ziehungsberechtigter, Elternteil oder
Angehöriger zu einer der in der Anla
ge genannten Personengruppen ge
hört oder

2. aufgrund eines besonders hohen
Pflege oder Betreuungsaufwandes
im Einzelfall eine Betreuung durch
die Erziehungsberechtigten, Eltern
oder Angehörigen im häuslichen
Rahmen nicht erfolgen kann.

(5) Die Träger der Werkstätten, Ein
richtungen und anderen Leistungsan
bieter nach Abs. 1 oder 2 haben dafür
Sorge zu tragen, dass

1. ein Mindestabstand von 1,5 Metern
zwischen Personen, ausgenommen
zwischen Angehörigen des gleichen
Hausstandes, eingehalten wird, so
weit keine geeigneten Trennvorrich
tungen vorhanden sind, und

2. für den Fahrdienst und den Betrieb
der Werkstatt, Einrichtung oder des
Arbeitsbereichs ein einrichtungsbezo
genes Konzept zum Schutz vor der
Übertragung von Infektionen nach
Maßgabe der aktuellen Empfehlun
gen des Robert KochInstituts sowie
einrichtungsbezogene Hygienepläne
vorliegen und umgesetzt werden.

(6) § 2 Abs. 4 gilt entsprechend.“

2. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 Nr. 1 wird wie folgt ge
fasst:

„1. eine der Pflegepersonen
zu einer der in der Anlage
genannten Personengrup
pe gehört,“

bb) In Satz 2 wird die Angabe 
„Satz 1“ gestrichen.

b) In Abs. 3 wird die Angabe „Abs. 5“
durch „Abs. 4“ ersetzt.
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3. § 6 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe
„Satz 1“ gestrichen.

b) In Abs. 3 wird die Angabe „Abs. 5“
durch „Abs. 4“ ersetzt.

4. § 7 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 3 wird die Angabe „Satz 1“
gestrichen.

b) In Abs. 4 wird die Angabe „Abs. 5“
durch „Abs. 4“ ersetzt.

5. § 8 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Nach § 45 des Achten Bu
ches Sozialgesetzbuch betriebser
laubnispflichtige stationäre Einrich
tungen, die keine Kindertagesein
richtungen sind, dürfen nur von Per
sonen betreten werden, die

1. in der Einrichtung wohnhaft,

2. für die Aufrechterhaltung des
Betriebs dieser Einrichtungen
erforderlich oder

3. für die pädagogische oder the
rapeutische Arbeit erforderlich

sind. Einrichtungen nach Satz 1 ein
schließlich der Einrichtungen für
seelisch behinderte Kinder und Ju
gendliche im Sinne des § 36 Abs. 1
Nr. 2 des Infektionsschutzgesetzes,
dürfen außerdem von

1.

a) den Personensorgebe
rechtigten oder

b) dem Vormund

der in der Einrichtung befindli
chen Personen,

2. pädagogischen Fachkräften des
Allgemeinen Sozialen Dienstes
des zuständigen Jugendamtes

zu Besuchszwecken betreten wer
den. In Gemeinsamen Wohnformen
nach § 19 des Achten Buches Sozi
algesetzbuch ist der Besuch des je
weils anderen Elternteils zulässig.
Satz 2 und 3 gelten nicht für Perso
nen mit Atemwegsinfektionen.“

b) Nach Abs. 2 werden als Abs. 3 bis 5
angefügt:

„(3) Besucherinnen und Besucher
nach Abs. 2 Satz 2 und 3 sind ver
pflichtet, ihre Besuchszeit auf das
absolut erforderliche Mindestmaß zu
beschränken. Sie müssen zu jeder
Zeit

1. mindestens 1,50 Meter Abstand
zur besuchten Person einhal
ten,

2. eine MundNasenBedeckung
tragen und

3. den von der Einrichtung ange
ordneten Hygieneregeln nach
kommen.

§ 1a Satz 2, 3 und 5 gelten entspre
chend.
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(4) Besuche nach Abs. 2 Satz 2
und 3 sind bis zu einer abweichen
den Entscheidung des Gesundheits
amtes nicht mehr gestattet, wenn in
der Einrichtung ein nach dem Infekti
onsschutzgesetz meldepflichtiges In
fektionsgeschehen oder eine bestä
tigte Infektion mit SARSCoV2 vor
liegt.

(5) Sportangebote innerhalb der
Einrichtung nach Abs. 2 sind auf Ein
zelpersonen oder auf die in einer
Wohngruppe zusammenlebenden
Bewohnerinnen und Bewohner zu
beschränken. Die Angebote dürfen
nur unter Beachtung der Empfehlun
gen des Robert KochInstituts zur
Hygiene durchgeführt werden.“

6. § 10 wird wie folgt geändert:

a) Nr. 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

„1. dem Verbot des § 1 Abs. 1 oder
5, § 4 Abs. 1 oder 2, § 5 Abs. 1,
§ 7 Abs. 1, § 8 Abs. 1 Satz 2
oder Abs. 2 eine der aufgeführ
ten Einrichtungen betritt,

2. dem Verbot des § 2 Abs. 1 oder
3 oder § 2a Kinder eine der an
geführten Einrichtungen betre
ten lässt,“

b) Nr. 4 wird wie folgt gefasst:

„4. § 2 Abs. 4, § 4 Abs. 6, § 6 
Abs. 3 oder § 7 Abs. 4 Perso
nen beschäftigt, die Krankheits
symptome für COVID19 auf
weisen, in Kontakt zu infizierten
Personen stehen oder bei de
nen oder den Angehörigen des
selben Hausstandes ein Kon
takt mit infizierten Personen
noch nicht mehr als 14 Tage zu
rückliegt.“

7. In § 11 Satz 2 wird die Angabe „5. Juni
2020“ durch „5. Juli 2020“ ersetzt.

8. Die aus dem Anhang ersichtliche Anla
ge wird angefügt.

Artikel 22)

Änderung der CoronaKontakt und 
Betriebsbeschränkungsverordnung

Die CoronaKontakt und Betriebsbe
schränkungsverordnung vom 7. Mai 2020
(GVBl. S. 302), geändert durch Verordnung
vom 12. Mai 2020 (GVBl. S. 311, 315), wird
wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 5 wird das Komma nach
dem Wort „Einrichtungen“ durch
einen Punkt ersetzt.

bb) Die Nr. 6 bis 8 werden aufgeho
ben.

2) Ändert FFN 9161



b) Nach Abs. 2 wird als Abs. 2a einge
fügt:

„(2a) Abweichend von Abs. 1 
Nr. 5 ist die Öffnung von Schwimm
bädern und Badeanstalten an Ge
wässern für den Trainingsbetrieb von
Sportvereinen und die Durchführung
von Schwimmkursen zulässig, wenn

1. die Vorgaben des Abs. 2 Nr. 2
Buchst. a bis c, e und f einge
halten werden,

2. der Betreiber des Schwimmba
des oder der Badeanstalt ein
anlagenbezogenes Hygiene
und Zugangskonzept erstellt
und einhält, welches eine Reini
gung von Sanitär, Gemein
schafts und Umkleideräumen
in kurzen Intervallen vorsieht,
und

3. nur von den Benutzern selbst
mitgebrachte Badeschuhe und
Handtücher verwendet werden.

Sammelumkleiden sind nur zulässig,
wenn

1. in die Umkleiden maximal eine
Person je angefangener Grund
fläche von 5 Quadratmetern
eingelassen wird

2. oder in den Umkleiden eine
ausreichende Trennung durch
feste Schutzeinrichtungen vor
genommen wird.“

c) In Abs. 3 werden die Wörter „die Öff
nung von“ und die Angabe „ab dem
15. Mai 2020“ gestrichen.

d) Abs. 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Der Betrieb von Spielbanken
und Spielhallen ist zulässig, wenn

1. ein Mindestabstand von 1,5 Me
tern zwischen Personen, aus
genommen zwischen Angehöri
gen des eigenen und eines wei
teren Hausstandes, eingehalten
wird, sofern keine geeigneten
Trennvorrichtungen vorhanden
sind,

2. Besucherinnen und Besucher
sowie das Personal eine Mund
NasenBede ckung im Sinne
des § 1 Abs. 6 Satz 2 tragen,

3. Name, Anschrift und Telefon
nummer der Gäste zur Ermögli
chung der Nachverfolgung von
Infektionen von der Betriebsin
haberin oder dem Betriebsinha
ber erfasst werden; diese ha
ben die Daten für die Dauer ei
nes Monats ab Beginn des Be
suchs geschützt vor Einsicht
nahme durch Dritte für die zu
ständigen Behörden vorzuhal
ten und auf Anforderung an die
se zu übermitteln sowie unver
züglich nach Ablauf der Frist zu
löschen oder zu vernichten; die
Bestimmungen der Art. 13, 15,
18 und 20 der Datenschutz
Grundverord nung zur Informati

onspflicht und zum Recht auf
Auskunft zu personenbezoge
nen Daten finden keine Anwen
dung,

4. geeignete Hygienemaßnahmen
getroffen und überwacht wer
den sowie

5. Aushänge zu den erforderlichen
Abstands und Hygienemaß
nahmen erfolgen.“

e) Abs. 6 wird wie folgt gefasst:

„(6) Der Betrieb von Freizeitparks
ist unter den Voraussetzungen des
Abs. 5 zulässig, sofern ein umfas
sendes Hygienekonzept vorliegt.“

2. § 4 wird wie folgt gefasst:

„§ 4

Gaststätten und Übernachtungsbetriebe

(1) Gaststätten im Sinne des Hessi
schen Gaststättengesetzes vom 
28. März 2012 (GVBl. S. 50), zuletzt ge
ändert durch Gesetz vom 15. Dezember
2016 (GVBl. S. 294), Mensen, Hotels,
Kantinen, Eisdielen, Eiscafés und ande
re Gewerbe dürfen Speisen und Geträn
ke

1. zur Abholung oder Lieferung anbie
ten, wenn

a) sichergestellt ist, dass die Spei
sen und Getränke ohne Warte
zeit zur Verfügung stehen oder
die Warteplätze so gestaltet
sind, dass ein Abstand von min
destens 1,5 Metern zwischen
den Abholerinnen und Abholern
gewährleistet ist, 

b) geeignete Hygienemaßnahmen
getroffen und überwacht wer
den sowie

c) Aushänge zu den erforderlichen
Abstands und Hygienemaß
nahmen erfolgen,

2. zum Verzehr vor Ort anbieten, wenn
sichergestellt ist, dass

a) ein Mindestabstand von 1,5 Me
tern zwischen Personen, aus
genommen zwischen Angehöri
gen des eigenen und eines wei
teren Hausstandes, eingehalten
wird, sofern keine geeigneten
Trennvorrichtungen vorhanden
sind,

b) Name, Anschrift und Telefon
nummer der Gäste zur Ermögli
chung der Nachverfolgung von
Infektionen von der Betriebsin
haberin oder dem Betriebsinha
ber erfasst werden; diese ha
ben die Daten für die Dauer ei
nes Monats ab Beginn des Be
suchs geschützt vor Einsicht
nahme durch Dritte für die zu
ständigen Behörden vorzuhal
ten und auf Anforderung an die
se zu übermitteln sowie unver
züglich nach Ablauf der Frist zu
löschen oder zu vernichten; die
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Bestimmungen der Art. 13, 15,
18 und 20 der Datenschutz
Grundverord nung zur Informati
onspflicht und zum Recht auf
Auskunft zu personenbezoge
nen Daten finden keine Anwen
dung,

c) Küchenpersonal, Kellnerinnen
und Kellner sowie Servicekräfte
eine MundNasenBedeckung
im Sinne des § 1 Abs. 6 Satz 2
tragen,

d) keine Gegenstände zur gemein
samen Nutzung bereitgestellt
werden,

e) geeignete Hygienemaßnahmen
getroffen und überwacht wer
den sowie

f) Aushänge zu den erforderlichen
Abstands und Hygienemaß
nahmen erfolgen.

Satz 1 Nr. 2 Buchst. b gilt nicht für Kan
tinen.

(2) Übernachtungsangebote sind zu
lässig, wenn

1. geeignete Hygienemaßnahmen nach
den Empfehlungen des Robert
KochInstituts getroffen und über
wacht werden sowie

2. Aushänge zu den erforderlichen Ab
stands und Hygienemaßnahmen er
folgen und

3. zum Übernachtungsbetrieb gehören
de Sauna, Schwimm und Well
nessbereiche ausschließlich von
Übernachtungsgästen genutzt wer
den.

3. § 8 wird wie folgt geändert:

a) In Nr. 3 wird nach der Angabe 
„Abs. 3“ die Angabe „Satz 1“ gestri
chen.

b) In Nr. 4 wird die Angabe „§ 2 Abs. 4
Nr. 4 “ durch „§ 2 Abs. 4 Nr. 3“ und
die Angabe „§ 4 Abs. 2 Nr. 3“ durch
die Angabe „§ 4 Abs. 1 Nr. 2 
Buchst. b“ ersetzt.

c) In Nr. 5 wird die Angabe „§ 2 Abs. 4
Nr. 3“ durch „§ 2 Abs. 4 Nr. 2“ und
die Angabe „§ 4 Abs. 2 Nr. 4 oder
Abs. 3 Satz 2“ durch „§ 4 Abs. 1 
Nr. 2 Buchst. c“ ersetzt.

d) Nr. 9 und 10 werden wie folgt ge
fasst:

„9. den Vorgaben des § 4 Abs. 1
Nr. 1 Speisen oder Getränke
zur Lieferung oder Abholung
anbietet,

10. den Abstands und Hygienevor
schriften des § 4 Abs. 1 Nr. 2
Speisen oder Getränke zum
Verzehr vor Ort anbietet,“

e) Nr. 11 wird aufgehoben.

f) In Nr. 12 wird die Angabe „§ 4 Abs. 4
Satz 2“ durch „§ 4 Abs. 2“ ersetzt.

4. In § 10 Satz 2 wird die Angabe „5. Juni
2020“ durch „5. Juli 2020“ ersetzt.
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Artikel 33)

Änderung der Fünften Verordnung zur
Bekämpfung des CoronaVirus

Die Fünfte Verordnung zur Bekämpfung
des CoronaVirus vom 16. März 2020 (GVBl.
S. 166), zuletzt geändert durch Verordnung
vom 7. Mai 2020 (GVBl. S. 298), wird wie
folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt gefasst:

„§ 1

Betriebs und Organisationspflichten
eines Krankenhauses

(1) Die Krankenhäuser sind ver
pflichtet, entsprechend dem jeweiligen
Stand der medizinischen Wissenschaft
und unter Berücksichtigung der Empfeh
lungen des Robert KochInstituts alle er
forderlichen Maßnahmen zur Erken
nung, Verhütung und Bekämpfung des
SARSCoV2Virus zu treffen, insbeson
dere

1. die Erstellung eines Konzeptes mit

a) Regelungen zur Anpassung der
Behandlungskapazitäten an das
Infektionsgeschehen,

b) Maßnahmen zur Verhinderung
des Eintrags des SARSCoV2
Virus durch Patientinnen und
Patienten und deren Besucher,

c) Maßnahmen zur Eindämmung
der Verbreitung des SARS
CoV2Virus,

2. die Einrichtung eines Ausbruchma
nagementTeams, das Maßnahmen
zum Schutze der Patientinnen und
Patienten sowie Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter ergreift,

3. die Vermeidung von Mehrbettzim
mern,

4. Testungen auf das SARSCoV2Vi
rus bei klinischem oder anamnesti
schem Anlass,

5. die Bereitstellung geeigneter persön
licher Schutzausrüstung für Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter sowie die
Bereitstellung eines MundNasen
Schutzes für Patientinnen und Pa
tienten,

6. die Fortbildung von ärztlichem und
pflegerischem Personal in der inten
sivmedizinischen und infektiologi
schen Versorgung von COVID19
Patientinnen und Patienten,

7. Schulungen und Fortbildungen der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
der Erkennung, Verhütung und Be
kämpfung des SARSCoV2Virus,
einschließlich der erforderlichen Hy
gienemaßnahmen.

(2) Die Krankenhäuser sind ver
pflichtet, ihr Konzept nach Abs. 1 Nr. 1

3) Ändert FFN 9158



dem für das Krankenhauswesen zu
ständigen Ministerium bis zum 30. Juni
2020 vorzulegen.“

2. § 6 wird wie folgt gefasst:

„§ 6

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 73
Abs. 1a Nr. 24 des Infektionsschutzge
setzes handelt, wer

1. vorsätzlich oder fahrlässig der Mel
depflicht für Beatmungsgeräte nach
§ 3 Abs. 1 zuwiderhandelt,

2. entgegen § 1 Abs. 1 Nr. 1 kein Kon
zept zur Bekämpfung der Ausbrei
tung von SARSCoV2 in seiner Ein
richtung erstellt.“

3. In § 7 Satz 2 wird die Angabe „5. Juni
2020“ durch die Angabe „5. Juli 2020“
ersetzt.

Artikel 44)

Änderung der Sechsten Verordnung
zur Bekämpfung des CoronaVirus

In § 7 Satz 2 der Sechsten Verordnung
zur Bekämpfung des CoronaVirus vom
2. April 2020 (GVBl. S. 238), zuletzt geän
dert durch Verordnung vom 7. Mai 2020
(GVBl. S. 298), wird die Angabe „5. Juni
2020“ durch die Angabe „5. Juli 2020“ er
setzt.

Artikel 5

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der
Verkündung in Kraft. Abweichend von Satz 1
treten

1. Art. 1 am 2. Juni 2020 und

2. Art. 2 Nr. 1 Buchst. b am 1. Juni 2020

in Kraft.
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1. Angehörige des Polizeivollzugsdiens
tes im Sinne der Hessischen Polizei
laufbahnverordnung vom 10. März
2015 (GVBl. S. 134), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 30. Juni 2017
(GVBl. S. 114), sowie des Bundespo
lizeigesetzes vom 19. Oktober 1994
(BGBl. I S. 2978, 2979), zuletzt geän
dert durch Gesetz vom 20. November
2019 (BGBl. I S. 1724) und Arbeit
nehmerinnen und Arbeitnehmer des
Landes, die bei den Polizeipräsidien
tätig sind und Vollzugsaufgaben
wahrnehmen,

2. Angehörige von Feuerwehren nach
den §§ 9, 10 und 14 des Hessischen
Brand und Katastrophenschutzge
setzes in der Fassung der Bekannt
machung vom 14. Januar 2014
(GVBl. S. 26), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 23. August 2018 (GVBl.
S. 374),

3. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Behörden des öffentlichen Gesund
heitsdienstes nach § 2 Abs. 2 des
Hessischen Gesetzes über den öf
fentlichen Gesundheitsdienst vom 
28. September 2007 (GVBI. I S. 659),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
6. Mai 2020 (GVBI. S. 310),

4. Richterinnen und Richter, Staatsan
wältinnen und Staatsanwälte sowie
Amtsanwältinnen und Amtsanwälte
der Justiz,

5. Bedienstete des Justiz und Maßre
gelvollzuges,

6. Bedienstete von Rettungsdiensten
nach § 3 Abs. 1 des Hessischen Ret
tungsdienstgesetzes vom 16. De
zember 2010 (GVBl. I S. 646), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 12. Sep
tember 2018 (GVBl. S. 580),

7. Helferinnen und Helfer des Techni
schen Hilfswerkes nach § 2 des
THWGesetz vom 22. Januar 1990
(BGBl. I S. 118), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 11. Juni 2013
(BGBl. I S. 1514),

8. Helferinnen und Helfer des Katastro
phenschutzes nach § 38 Abs. 1 des
Hessischen Brand und Katastro
phenschutzgesetzes,

9. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
Einrichtungen nach § 23 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 1 und 3 bis 7 und 11 sowie
§ 36 Abs. 1 Nr. 2 und 7 des Infekti
onsschutzgesetzes sowie Beschäftig
te von ambulanten Betreuungs und
Pflegediensten nach § 2 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 des Hessischen Geset
zes über Betreuungs und Pflegeleis
tungen vom 7. März 2012 (GVBl. 
S. 34), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 19. Dezember 2016 (GVBl. 
S. 322),

10. die in der gesundheitlichen Versor
gung von Menschen tätigen Angehö
rigen medizinischer und pflegerischer
Berufe, insbesondere

a) Altenpflegerinnen und Altenpfleger
nach § 1 des Altenpflegegesetzes
in der Fassung der Bekanntma
chung vom 25. August 2003
(BGBl. I S. 1691), aufgehoben
durch Gesetz vom 17. Juli 2017
(BGBl. I S. 2581) in Verbindung
mit § 64 des Pflegeberufegeset
zes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I 
S. 2581), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 13. Januar 2020
(BGBl. I S. 66), oder nach § 58
Abs. 2 des Pflegeberufegesetzes,

b) Altenpflegehelferinnen und Alten
pflegehelfer nach § 1 des Hessi
schen Altenpflegegesetzes vom 
5. Juli 2007 (GVBl. I S. 381), zu
letzt geändert durch Gesetz vom
21. Juni 2018 (GVBl. S. 296),

c) Anästhesietechnische Assistentin
nen und Anästhesietechnische
Assistenten im Sinne der §§ 1 und
2 der DKGEmpfehlung zur Aus
bildung und Prüfung von Operati
onstechnischen und Anästhesie
technischen Assistentinnen/As sis 
 tenten vom 17. September 2013,

d) Ärztinnen und Ärzte nach § 2a der
Bundesärzteordnung in der Fas
sung der Bekanntmachung vom
16. April 1987 (BGBl. I S. 1218),
zuletzt geändert durch Gesetz
vom 15. August 2019 (BGBl. I 
S. 1307),

e) Apothekerinnen und Apotheker
nach § 3 der BundesApotheker
ordnung in der Fassung der Be
kanntmachung vom 19. Juli 1989
(BGBl. I S. 1478, 1842), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 
15. August 2019 (BGBl. I
S. 1307),

f) Desinfektorinnen und Desinfekto
ren nach § 1 der Ausbildungs und
Prüfungsordnung für Desinfekto
rinnen und Desinfektoren vom 
6. Dezember 2010 (GVBl. I 
S. 711), zuletzt geändert durch
Verordnung vom 3. Dezember
2015 (GVBl. S. 580),

g) Gesundheits und Kinderkranken
pflegerinnen und Gesundheits
und Kinderkrankenpfleger nach 
§ 1 Abs. 1 Nr. 2 des Krankenpfle
gegesetzes vom 16. Juli 2003
(BGBl. I S. 1442), aufgehoben
durch Gesetz vom 17. Juli 2017
(BGBl. I S. 2581), in Verbindung
mit § 64 des Pflegeberufegeset
zes oder nach § 58 Abs. 1 des
Pflegeberufegesetzes,

h) Gesundheits und Krankenpflege
rinnen und Gesundheits und
Krankenpfleger nach § 1 Abs. 1
Nr. 1 des Krankenpflegegesetzes,
in Verbindung mit § 64 des Pfle
geberufegesetzes,

i) Hebammen nach § 3 des Hebam
mengesetzes vom 22. November
2019 (BGBl. I S. 1759),
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j) Krankenpflegehelferinnen und
Krankenpflegehelfer nach § 1 des
Hessisches Krankenpflegehilfege
setzes vom 21. September 2004
(GVBl. I S. 279), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 29. September
2017 (GVBl. S. 313),

k) Medizinische Fachangestellte
nach § 1 der Verordnung über die
Berufsausbildung zum Medizini
schen Fachangestellten/zur Medi
zinischen Fachangestellten vom
26. April 2006 (BGBl. I S. 1097),

l) Medizinischtechnische Laborato
riumsassistentinnen und Medizi
nischtechnische Laboratoriums
assistenten nach § 1 Abs. 1 Nr. 1
des MTAGesetzes vom 2. August
1993 (BGBl. I S. 1402), zuletzt ge
ändert durch Gesetz vom 15. Au
gust 2019 (BGBl. I S. 1307),

m) Medizinischtechnische Radiolo
gieassistentinnen und Medizi
nischtech nische Radiologieassis
tenten nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 des
MTAGesetzes,

n) Medizinischtechnische Assisten
tinnen für Funktionsdiagnostik
oder Medizinischtechnischer As
sistenten für Funktionsdiagnostik
nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 des MTA
Gesetzes,

o) Notfallsanitäterinnen und Notfall
sanitäter nach § 1 des Notfallsani
tätergesetzes vom 22. Mai 2013
(BGBl. I S. 1348), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 14. Dezember
2019 (BGBl. I S. 2768),

p) Operationstechnische Assistentin
nen und Operationstechnische
Assistenten im Sinne der §§ 1 und
2 der DKGEmpfehlung zur Aus
bildung und Prüfung von Operati
onstechnischen und Anästhesie
technischen Assistentinnen/As sis 
ten ten vom 17. September 2013,

q) Pflegefachfrauen und Pflegefach
männer nach § 1 Abs. 1 Satz 1
des Pflegeberufegesetzes,

r) Pflegefachfrauen und Pflegefach
männer nach § 1 Abs. 1 Satz 2
des Pflegeberufegesetzes,

s) Pharmazeutischtechnische Assis
tentinnen oder pharmazeutisch
technische Assistenten nach § 1
Abs. 1 des Gesetzes über den Be
ruf des pharmazeutischtechni
schen Assistenten in der Fassung
der Bekanntmachung vom
23. September 1997 (BGBl. I 
S. 2349), zuletzt geändert durch
Gesetzes vom 15. August 2019
(BGBl. I S. 1307),

t) Rettungsassistentinnen und Ret
tungsassistenten nach § 1 des
Rettungsassistentengesetzes vom
10. Juli 1989 (BGBl. I S. 1384),
aufgehoben durch Gesetz vom
22. Mai 2012 (BGBl. I S. 1348), in
Verbindung mit § 30 des Notfallsa
nitätergesetzes,

u) Zahnärztinnen und Zahnärzte
nach § 1 des Gesetzes über die
Ausübung der Zahnheilkunde in
der Fassung der Bekanntma
chung vom 16. April 1987 (BGBl. I
S. 1225), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 14. Dezember 2019
(BGBl. I S. 2768),

v) Zahnmedizinische Fachangestell
te nach § 1 der Verordnung über
die Berufsausbildung zum Zahn
medizinischen Fachangestellten/
zur Zahnmedizinischen Fachan
gestellten vom 4. Juli 2001 
(BGBl. I S. 1492),

w) Psychologische Psychotherapeu
tinnen und Psychologische Psy
chotherapeuten sowie Kinder und
Jugendlichenpsychotherapeutin
nen oder Kinder und Jugendli
chenpsychotherapeuten nach § 1
des Psychotherapeutengesetzes
vom 16. Juni 1998 (BGBl. I 
S. 1311), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 15. August 2019
(BGBl. I S. 1307),

11. Fachkräfte in Tageseinrichtungen für
Kinder nach § 25 Hessisches Kinder
und Jugendhilfegesetzbuch,

11a. Beschäftige in nach § 45 des Achten
Buches Sozialgesetzbuch betriebser
laubnispflichtigen stationären oder
teilstationären Einrichtungen, die kei
ne Kindertagesbetreuungseinrichtun
gen sind,

11b. Personen, die hauptberuflich Bera
tungsdienste der psychosozialen Not
fallversorgung, insbesondere im Be
reich der Notfallseelsorge oder der
Krisentelefone, sicherstellen, sowie
Mitarbeiterinnen von Schutzeinrich
tungen für Betroffene geschlechts
spezifischer Gewalt, insbesondere
von Frauenhäusern oder Schutz 
wohnungen,

11c. Personen, die in nach § 9 anerkann
ten Schwangerschaftskonfliktbera
tungsstellen Beratungen nach § 5
des Schwangerschaftskonfliktgeset
zes vom 27. Juli 1992 (BGBl. I 
S. 1398), zuletzt geändert durch Ge
setz vom 14. Dezember 2019 
(BGBl. I S. 2789), durchführen,

11d. Beschäftigte des Allgemeinen Sozia
len Dienstes bei den öffentlichen Trä
gern der Kinder und Jugendhilfe,

11e. Tagespflegepersonen nach § 43 
Abs. 1 des Achten Buches Sozialge
setzbuch,

12. Personen, die unmittelbar mit der
Auszahlung von Geldleistungen nach
einem der folgenden Gesetze befasst
sind:

a) Zweites Buch Sozialgesetzbuch,

b) Drittes Buch Sozialgesetzbuch,

c) Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch,

d) Asylbewerberleistungsgesetz,

e) Bundesausbildungsförderungsge
setz,
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f) Gesetz zur Förderung der berufli
chen Aufstiegsfortbildung und

g) Wohngeldgesetz,

13. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
unmittelbar in den Sektoren der Ver
ordnung zur Bestimmung Kritischer
Infrastrukturen nach dem BSIGesetz
vom 22. April 2016 (BGBI. I S. 958),
zuletzt geändert durch Verordnung
vom 21. Juni 2017 (BGBI. I S. 1903)
tätig sind, soweit von dem Arbeitge
ber der Nachweis erbracht wird, dass
ihre Tätigkeit zwingend erforderlich
ist; dabei bleiben die Schwellenwerte
der Anhänge außer Betracht.

14. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
in der Abfallbewirtschaftung tätig
sind, soweit von dem Arbeitgeber der
Nachweis erbracht wird, dass ihre
Tätigkeit vor Ort am Arbeitsplatz zur
Aufrechterhaltung der Infrastruktur
zwingend erforderlich ist,

15. hauptberufliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter von Presse, Rundfunk,
Fernsehen und anderen Telemedien,
soweit vom Arbeitgeber der Nach
weis erbracht wird, dass ihre Tätig
keit vor Ort am Arbeitsplatz zur Auf
rechterhaltung des Kernbetriebs
zwingend erforderlich ist,

16. Soldatinnen und Soldaten nach § 1
des Soldatengesetzes vom 30. Mai
2005 (BGBl. I S. 1482), zuletzt geän
dert durch Gesetz vom 20. November
2019 (BGBl. I S. 1626), sowie Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter der Bun
deswehr, die zur Sicherstellung der

Einsatzbereitschaft und der laufen
den Einsätze der Bundeswehr erfor
derlich sind,

17. Schulleiterinnen und Schulleiter, Per
sonal des Schulträgers im Sinne des 
§ 156 Nr. 1 des Hessischen Schulge
setzes sowie Lehr und Betreuungs
kräfte, die unmittelbar mit der Organi
sation und Durchführung des Präsenz
unterrichts und von anderen schuli
schen Veranstaltungen nach § 3 
Abs. 1 oder der Betreuung nach § 3
Abs. 7 befasst sind,

18. Personen, die nachweislich im Be
reich der medizinischen und pharma
zeutischen Forschung im Zusam
menhang mit dem SARSCoV2Vi
rus tätig sind,

19. Personen, die nach Bestätigung der
Dienststellenleitung in den Kernberei
chen der staatlichen Forschung und
Wissenschaftsverwaltung sowie in
Kernbereichen des Kulturgutschutzes
ihre Tätigkeit in der Dienststelle aus
üben müssen,

20. Rechtsanwältinnen und Rechtsanwäl
te sowie Notarinnen und Notare,

21. Mitglieder von Verfassungsorganen,

22. Pfarrerinnen und Pfarrer, Seelsorge
rinnen und Seelsorger,

23. Inhaber von und Beschäftigte in Be
stattungsunternehmen,

24. Inhaber von und Beschäftigte in Be
trieben des GebäudereinigerHand
werks im Sinne der Nr. 33 der Anlage
B der Handwerksordnung.
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